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Generalverkehrsplanung werden in speziellen Richtlinien ge
regelt.

§3

Ausarbeitung von Generalverkehrsplänen

(11 Generalverkehrspläne werden ausgearbeitet für

— diie Bezirke,
— die Bezirksstädte,
— die Städte und Gebiete, die vom Ministerrat der DDR oder 

von den Räten der Bezirke in Abstimmung mit den Räten 
der Kreise bestimmt werden.

(2) Die Generalverkehrspläne müssen einen Zeitraum von 
mindestens 15 Jahren umfassen. Der Generalverkehrsplan des 
Bezirkes isit mit den Generalverkehrsplänen der angrenzen
den Bezirke abzustimmen. Generalverkehrspläne der Städte 
und Gebiete sind auf der Grundlage der im Generalverkehrs
plan des betreffenden Bezirkes festgelegten Entwicklung des 
Verkehrswesens auszuarbeiten. Die Generalverkehrspläne der 
Bezirke enthalten die verkehrspolitische und verkehrsplane
rische Grundrichtung für die Städte und Gebiete.

(3) Bei der Ausarbeitung der Generalverkehrspläne ist die 
Übereinstimmung mit der Konzeption zur Standortverteilung 
der Produktivkräfte, dem Generalbebauungsplan und anderen 
langfristigen Plänen bzw. Konzeptionen der territorialen Ent
wicklung zu sichern.

(4) Die Generalverkehrspläne sind im komplexen Zusam
menwirken mit den Staatsorganen und wirtschaftsleitenden 
Organen, Kombinaten, Betrieben, Genossenschaften und Ein
richtungen auszuarbeiten. Insbesondere haben die Organe der 
Territorialplanung, der Geologie, des Bauwesens, der Deut
schen Volkspolizei, der Nationalen Volksarmee, der Energie
versorgung, der Staatlichen Hygieneinspektion, der Staatlichen 
Umweltinspektion, des Handels und der örtlichen Versor
gungswirtschaft, des Post- und Fernmeldewesens sowie der 
Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft unter Einbezie
hung der zuständigen Kommissionen der örtlichen Volksver
tretungen und der gesellschaftlichen Organisationen mitzu
wirken.

(5) Die Generalverkehrspläne sind in Abhängigkeit von 
der gesellschaftlichen Entwicklung ständig zu aktualisieren 
und zu qualifizieren. Sie sind in Übereinstimmung mit der 
Fünfjahrplanung der Volkswirtschaft vor den zuständigen ört
lichen Räten abzurechnen und von diesen erneut zu bestätigen. 
Soweit eine Neubearbeitung der Generalverkehrspläne er
forderlich ist, sind sie den zuständigen örtlichen Volks
vertretungen zur Beschlußfassung vorzulegen.

(6) Die Generalverkehrspläne der Bezirke bedürfen der Zu
stimmung zur verkehrs'politischen Grundrichtung durch den 
Minister für Verkehrswesen, bevor sie dem Bezirkstag zur 
Beschlußfassung oder dem Rat des Bezirkes zur Bestätigung 
vorgelegt. werden. Alle weiteren Generalverkehrspläne sind 
vor ihrer Beschlußfassung dem Ministerium für Verkehrs
wesen auf Anforderung vorzulegen.

§4

Aufgaben der örtlichen Räte

(1) Für die Ausarbeitung, inhaltliche Gestaltung und Aktua
lisierung der Generalverköhrspläne sowie für ihre Durchset
zung im Rahmen der Fünfjahr- und Jahresplanung und die 
Kontrolle über die Durchführung der festgelegten Maßnahmen 
sind die Räte der Bezirke und Räte der Städte verantwortlich. 
Sie sichern die Mitwirkung der Kombinate, Betriebe und Ein
richtungen des örtlichgeleiteten Verkehrswesens. Es ist auf 
ein enges Zusammenwirken mit der Generalbebauungs
planung auf einer einheitlichen Ausgangsbasis und Termin- 
Stellung zu orientieren. Die örtlichen Räte legen die General
verkehrspläne den zuständigen örtlichen Volksvertretungen 
zur Beschlußfassung vor.

(2) Die Generalverkehrspläne der Bezirke sind rechtzeitig 
vor der beabsichtigten Beschlußfassung durch die Bezirkstage 
dem Minister für Verkehrswesen zur Zustimmung zur ver
kehrspolitischen Grundrichtung vorzulegen.

(3) Die örtlichen Räte sichern die Freihaltung von Flächen 
in dem für die Realisierung der Generalverkehrspläne erfor
derlichen Umfang, das gilt auch für die Maßnahmen, deren 
Realisierung zeitlich über den Generalverkehrsplan hinaus
geht.

§5

Aufgaben des Ministeriums für Verkehrswesen

(1) Der Minister für Verkehrswesen erläßt für die General
verkehrsplanung spezielle Richtlinien. Er gewährleistet, daß 
die Fachorgane für Verkehrs- und Nachrichtenwesen der Räte 
der Bezirke bei der Ausarbeitung der Generalverkehrspläne 
angeleitet und kontrolliert werden.

(2) Das Ministerium für Verkehrswesen leitet die Büros für 
Verkehrsplanung auf dem Gebiet der Generalverkehrsplanung 
sowie andere mit der Generalverkehrsplanung beauftragte 
Einrichtungen an, legt Aufgabenstellungen und Arbeitsweise 
in Richtlinien fest und organisiert den Erfahrungsaustausch.

(3) Das Ministerium für Verkehrswesen gewährleistet, daß 
die Organe, Kombinate, Betriebe, Einrichtungen und Lei- 
tungsorgane und Dienststellen des zentralgeleiteten Verkehrs
wesens bei der Ausarbeitung und Aktualisierung sowie Quali
fizierung und Präzisierung der Generalverkehrspläne mitwir- 
ken.

(4) Der Minister für Verkehrswesen nimmt die Einschät
zung der verkehrspolitischen Grundrichtung der zur Zustim
mung vorzulegenden Generalverkehrspläne vor und übergibt 
sie mit entsprechenden Empfehlungen und Hinweisen den zu
ständigen Räten der Bezirke.

(5) Das Verfahren der Begutachtung, Auswertung und Be
ratung von Generalverkehrsplänen wird durch das Ministe
rium für Verkehrswesen gesondert geregelt.

§ 6

Einordnung der Generalverkehrspläne 
in die Volkswirtschaft

(1) Die von den örtlichen Volksvertretungen beschlossenen 
Generalverkehrspläne sind der Ausarbeitung der Fünf jahres- 
und Jahrespläne für die verkehrliche Entwicklung im Terri
torium und die komplexterritoriale und städtebauliche Ein
ordnung der Verkehrsnetze und -anlagen zugrunde zu legen. 
Sie bilden die Grundlage für die Erarbeitung der Verkehrs
konzeptionen für den jeweiligen Fünf jahrplanzeitraum und 
die Präzisierung der Maßnahmen in Jahreskonzeptionen.

(2) Die Untersetzung von Festlegungen in den Generalver
kehrsplänen mit materiellen Kennziffern und finanziellen 
Fonds erfolgt im Rahmen der staatlichen Aufgaben/Auflagen 
mit den Beschlüssen über die Volkswirtschaftsplanung.

§7
Schlußbestimmungen

(1) Diese Anordnung tritt am 1. Mai 1988 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anordnung vom 28. Juli 1980 über 
die Generalverkehrsplanung (GBl. I Nr. 27 S. 270) außer Kraft.

Berlin, den 14. März 1988

Der Minister für Verkehrswesen
I. V.: S c h o l z  
Staatssekretär


